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Abschrift

Aktenzelchen:
24 C 481t12

Vsrkündet em 28.09.201 2

Mönnlg, Rlchter am Amlegerichl
ale Urkundsbeamter der Geebhäftsstelte

Amtsgericht
Linz am Rhein

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstrelt

- Klägerln -

ProzessbevollmächtlgJt

g€gen

- Bektagte.

Pro-essbevol I mächtigte:

wsgen Forderung

hat das Amtsgericht Linz am Rheln durch den Rlchter am AmtSgericht Mönnig auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 07.09.2012 für Recht orkannt;

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerln 1.366,30 EUR nebst Zln.

sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus

seit dem 08.1 2.2011 sowie außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren

ln Höhe von insgesamt 156,50 EUR nebst Zlnsen ln Höho von 5 Pro-

zentpunkten iiber dem Basiszinssatz hieraus seit dem 23.06.20122u 
y*rr.'irr

Rechtsanwälte
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zahlen.

lm übrlgen wifd die Klage abgewlesen,

Von den Kosten des Rechtsstrelts trägt dle Klägerln 20 o/o und dle Be-

klagte 80 %.

Das urtsil ist für die Klägerin gegen sicherheitslelstung In Höhe von

2.000 EUR vorläuflg vollstreckbar,

Die Klägerin kann die Vollstreckung durch dre Bekragte durch slcher-
heitsleistung In Höhe von 300,00 EUR abwendon, wenn nicht die Be-

klagte vor der Vollstreckung slcherhelt In glelcher Höhe reistet.

Tatbestand

Dle Klägerin begehrt aus abgetretenom Recht einen Restschadensersatzanspruch aus einem
Verkehrsunfall.

Die Klägerin ist eln Autovormietungsunternehmen. Eln Herr ll3lafte am 2s,10.2011
In Unkel elnen Verkehrsunfall mit elnem bel der Beklagten haftpflichtversicherten Verslcherungs-
nghmer' Die B3ljgglgr lst ftir die dem Herrn f 

"ntstehenden 
Schaden zu 100 % einstanäs-

pflichtig. HerrIl ist vorsteuerabzugsberechtlgt. Das verunfallte Fahrzeug des Herrn J
J,var eln Skoda Superb 2,0 TDt Excellencs, mit einem Erstzulassungsiahr-ZOtO.

Unmittelbar nach dem Unfall nahm der Geschädlgtelf bei der Hortz Autovermietung eln
Fahrzeug an, Welches ihm über dle Beklagte vermlttelt wurde, Bei diesem Fahrzeug handelt es
sich um einen Ford Focus. Am 28,10,2011 gab der Geschädlgte-das FahÄug bel der ,a,rr
Autovermletung Hertz zurück, Auf Grund von Sondertarifen wurden der Beklagten auf Grund die-
qqr Anmietung 291,55 EUR in Rochnung gestetlt, Diese Rechnungen bekam der Geschädigte
f nrcnt zu Gesrcnr

Der Geechädigte 

-unterschrieb 

bei der Klägerin einen Mletvertrag tlber dle Anmietung el-
nes Fahzeuges Gruppg 6_qnd nutzte dieses Fahrzeug vom 02.11, bis 14,1 1,2011mithin flti lns_
gesamt 13 Tage. Herr ! unterzelchnete eine Veieinbarung zwischen ihm und.der Kläge-
rin' die eine Abtretung enthlelt. Wegen der Einzelheiten dleses Schrlftstijckes wlrd auf et. e0
d,A, venrviesen.

Nach Rückgabe des Fahrzeuges stellte dio Klägerin HerrnJelne Rechnung über
2,250,28 EUR. Wegen der Einzelheiten dieser Rechnung wlro aufBt. 1B d.A. verulsgen. Auf dle-
sen Rechnungsbetrag zahlte die Beklagto 490,00 EUR. Rechnerisch ergab sich demnach ein of.
fen stshender Gesamtbetrag von 1.760,28 EUR, den dle Klägerln jedoch nur In Höhe eines Betra-
gss von 1.71 9,00 EUR goltend macht.

Dle Ktägerin ist der Auffassung, ,

2.

3.
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die erforderlichen Mietwagenkosten würden elnen Betrag von 2.20g,00 EUR ausmqchen.

Dia Klägerin beantragt,

dle Beklagto zu vsrurteilen, an sie 1.719,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von b prozentpunk-
ten über dem Baslszlnssaiz sait dem 08.12.2011 sowie außergerlchtllche Rechtsanwalts-
gebühren In Höhe von insgesamt 192,90 FUR nebst Zinsen in Höhe von 5 prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz sert R€chtshängigkeit zu zahlen.

Dle Beklagte beantragt,

die Klage abzuwelsen.

Sie trägt vor,

ein Betrag In Höhe von 2,209,00 EUR sel nlcht ein erfordorlicher Geldbetrag, um dte Mietwagen-
kosten zu erstatten. Hier sei zu bertJckslchtigen, dass der Zedent berelts cäshatb gegen das .

Wittschaftlichkeltsgebot verstoßen habe, well lhm auf Grund der Anmietung des Autos bei der Au-
toflrma Hortz bekannt gewesen sel, dass Fahrzouge auch zu elnem wesenillch geringeren Mlet-
zins angemietet hätten werden können. Für die Mietdauer sel das Fahrzeug bei der Firma Hertz
für 414'13 EUR und bei der Firma Sixt ftlr 421,00 EUR brutto anzumieten j"r"."n. etn fau*ctra-ler Aufschlag, wie ihn die Klägerln vorn€hrns, komme nicht ln Betracht. DlÄ zusätzlich berechne-
ten Kosten für das Navigationsgerät eelen nlcht zu erstatten. Die Position Winterreifen selne
nlcht erstattungsfähig, Zudem habe der Zedent ein klassengleiches Fahzeug angemi€tet, so
dass ein pauschaler Abschlag in Höhe von 10 o/o vert den Grundmiotkosten als erspafte Aufwen-
dungen abzuziehen seion,

Eine außergorlchtlichen Zuhilfenahme des Rechtsanwattes hätte ee nicht bedurft.

Die Klage ist der Beklagten am22.e6,2012 zugestelltworden

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwlschen den partei-
en gewechselten Schriftsätze und deren Anlagen venrviesen.

Entscheidu ngsgrü nde

Die zulässige Klage hat in dor Sache zum Tell Erfolg.

Dor Klägerin steht gegen dle Beklagte aus abgetretenem Recht eln Anspruch aus SS 7 StVG,
398 BGB, 115 WG auf Zahtung von 1,366,30 EUR zu.

Es ist zunächst unstreltlg, dass die Beklagte für sämtllche Schäden zu 100 % haftet, die dem Ze-
denten durch den Unfall entstanden sind.
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Dle Klägerin kann daher nach dem lhr dle Ansprüche von dem Zedenten abgetreten worden
slnd, nach SS 249 Abs. 2 Satz 1, 398 BGB als orforderllchen Herstellungsaufwand den Ersatz
der Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der La-
ge des Geschädigten für zweckmäßlg und notwendig halten darf. Der Geschädlgte ist nach
dem Wirtschaftllchkeltsgebot gehalten, lm Rahmen des lhm Zumutbaren von mehreren mögli-
chen dert wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Er verstößt dabel noch
nlcht allein deshalb gegen seine Pfllcht zur Schadensgerlnghaltung, wenn er eln Kraftfahrzeug
zu slnen Unfallorsatztarlf anmietet, der gegenüber dem Normaltarif teurer ist, soweit die Beson-
derheiten dieses Tarifes mit Rückslcht auf dle Unfallsltuatlon aus betrlebswirtschaftllcher Sicht ei-
nem dem gegenüber Normaltarif höheron Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistung des Vermie-
ters beruhen, die durch die besondere Unfallsituation veranlasst und in Folge dessen zur Scha-
densbehebung nach S 249 BGB erforderllch slnd (ständlge Rechtssprechung des BGH, z.B.
BGH-MDR 2O1A,438), DIe Bemessung der Höhe des Schadensersatzanspruchs ist in diesem
Fatf In erster Llnle Sacho des nach $ zET ZPO besonders freigestellten Tatrichters. Dabei hat
d€r Tatrtchter Jedoch erhebliches Vorbringen der Parteien zu berücksichtigen, wesenglche Be-
messungsfaktoren zu beachten und seiner Schätzung richtigd Maßstäbe zu Grunde zu legen,
Die Art der Schätzungsgrundlage gibt S 2S7 ZPO nlcht vor. Dle Schadenshöhe darf ledlglläh
nicht auf der Grundlage von falscher oder offenbar ungachlicher Erwägungen festgesetzt wer-
den. Ferner dürfen wesentliche die Entscheidung bedingende Tatsache nicht außer Betracht blei-
ben, Der BGH hat bel der Berechnung von erforderlichen Miotwagenkosten in stäridiger Rechts-
sprechung ausgesprochen, dass der Tatrichter in Ausübung des Ermeseens nach $ Zg7 ZpO
den "Normaltarif' grundsätzliph auch auf der Grundlage des SchwackemletprelssplÄgels lm maß-
gebenden Postleltzahlongeblet ermitteln kann (siehe BGH Entsoheidung vom 17.06 .2O11 zu AZt
Vl ZR 142110 m.w.n.; zitiert nach Juris). Grundsätzlich ist die Schätzung auf der Grundlage des
Schwackemietpreisspiegels daher als rechtsfehlerfrelzu erachten. Auch etne Schätzung aur
der Grundlage anderer Listen und Tabollen, wie etwa der sogenannten Frauenhoferliste ist nlcht
von vornherein grundsätzllch rechtsfehlerhaft. Dte Llsten dienen dem Tatrlchter nur als Grundla-
ge für eine Schätzung (BGH, aaO),

Die Eignung von Llsten und Tabelten, die bei der Schadensschätzung verwendung finden kön-
nen, bedarf allerdlngs därln, aber auch nur dann, der Klärungr wenn rnit konkreten Tatsachen auf-
gezeigt wird, dass geltend gemachte Mängel der Schätzungsgrundlage auf den zu entscheiden-
den Fallim erhebllchen Umtang auswlrken (BGH, aaO, m.w.N.). Dabei reiohen allgernoine und
generell erhobene Elnwendungon geg6n die Eignung des Mietpreisspiegels nicht aue (BGH Ent-
schefdung vom 22.o2.2011 zu AZ: Vl zR 3s3/09 zitiert nach Juris).

Der Vortrag der Beklagten reicht nicht äus, um die Schätzungsgrundlage, die das.Gericht hier ln
der Anwendung des Schwackemletpreissplegels 2011 als rlchtlg erachtet, anzuzwelfeln. Die Vor-
lage der Mietwagenangebote wle sie von der Beklagten vorgelegt wurden, ist gerade nicht dazu
geoignet, die Behauptung, der Schwackeautomletprelssplegel gebe nlcht dle tatsächlichen Goge-
benheiten in der streitgegenständllchen Reglon wleder, lm konkreten Fall zu erschijttern (siehj
hleau auch Landgericht Koblenz, Entscheidung vom 16.05.20112u A7:14 S 203/Og),

Das dlo von dem Beklagten vorgelegten Angebote aubh an der Schätzungsgrundlage nlcht z4at-
feln lassen, erglbt slch zudem aus einem Vergleich dar dem Zedenten zustehenden Nutzungsau-
fallentschädlgung mit dern nunmehr vorgelegten Mietwagenangebote. Es ist unstreitig und wlrd
dadurch deutlich, dass die Beklagte für den Zwlschenraum der Anmletung der betden Mletwa-
gen dem Zedenten eine Nutzurtgsausfallentschädigung von 65,00 EUR tägtich geleistet hat,
dass das Fahrzeug hier in Gruppe H der Nutzungsausfallontschädlgungstabelle nach
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Sannden/Danner/Ktippersbusch elnzuordnen war. Für 13 Tage würde sich daher eine Nutzungs-
ausfallentschädigung von 845,00 EUR ergeben. Es ist einhellige Auffassung, dass die Nutzunjs-
ausfallentschädigung auch der Höhe nach welt unter den anzusetzenden Beträgen llegt, die bäi
der Anmietung eines Fahzeuges anfallen. Es wäre wiedersinnig, einen Geschädigten elnen ge-
rlngeren Betrag zu ergtafisn, wenn dieser einen Mietwagen in Anspruch nlmmt, als wenn er
sich lediglich auf die Geltendmachung von Nutzungsausfallentschädigungen in einern solchen
Fall beruft' Da slch zudem die Nutzungsausfalltabellen an Vorhaltekosten anlehnten, lst für das
Gerlcht offensichtlich, dass Mietwagenangebote, dle slch im Berelch der Sätze In der Nutzungs.
ausfalltabelle für entsprechende Fahrzeuge halten, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten der Automletwagenfirmen allenfalls als Lockangebote angesehen werden können. Es ist da-
her nach Auffassung des Gerichts von vbrnherein ausgeschlossen, dasg zur Erschütterung der
Schätzungsgrundlage des Schwacke- Mletprelsspiegels auf Angebote von Mietwagenunterneh-
men, sel es ln elnem Sonderrnarkt oder als besonderes Lockangebot, zurück gegrlffen wird, wel-
che sich im Bereich der anzusetzenden Nutzungsentschädlgung odor sogar, wie hier erheblich
darunter, für ein derartlges beschädigtes Fahrzeug halten.

Dio Klage hat ineowelt auch Erfolg, da auf dom nach dem Schwacke- Mlötprelssplegel zu ermit-
telnden erforderlichen Geldbetrag zur Anmietung eines Fahrzeuges nach elnem Untä1 noch ein
2Q %lger Aufschlag nach etändiger Rechtssprechung des Amtsgerichts Linz anzusetzen ist,
Hier ist auch weiterhin von einer unfallbedirrgten Mietwagonanmietung auszugehen. Es lst dabei
unerheblich, ob und welcher Zeltraum zwlschen der Reparatur des verunfallten Fahrzeuges und
der dadurch notwendigen Inanspruchnahme eines Mletwagen llegt. Insgesamt kommt bei einer
unfallbedingten [rllietwagenanmletung ein pauschater Aufschtag auf denNormaltarlf In Betracht
(BGH, Verslcherungsrecht 2010,494; OLG Koblenz, Hlnwelsbeschluss v. 2g,08.2012 zu AZ:12
u 233i1 1),

Dis tatsächliche Prüfung, ob dleser pauschale Aufschlag zuzubilligen ist oder nicht, ist hlerbet
darauf beschränkt, ob spezlflsche Leistungen bei der Vermietung än Unfallgeschädlgte diesen
Mehrprels reehHertigen, Hier hat die Klägerln lm Schrlftsatz vom 2A.OS.Z}lldargelegt, warum
sie hior berechtigt lst, eln derartigen Aufschlag zu verlangen. Diese Ausführungen slnd von der
Beklagten nicht substantiiert genug bestritten worden.

Es besteht zudem dem Grunde nach ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auch auf
Zahlung der Beträge zu, die fr.rr die An- und Abholung, die Wlnterrelfen und das Navigationsgerät
In Rechnung gestellt worden .

Das hler elne An- und Abholung stattgefunden hat, wird von der Beklagten nlcht bestritten, Da
sich die Preise der Klägerin hier lm Berelch der Kosten bewegen, die auch nach dem Schwacke-
mietpreisspiegel für derartlge Kosten In Ansatz gebracht werden, ist eine Erstattungsfählgkeit
dem Grunde nach gegeben,

Bezüglich der Winierreifen und des dafür ln Ansatz gesetzten Betrages folgt das Gericht voll ln-
haltlich den Entscheldungen des oLG Köln vom 15.05.2008 zu AZ 11 U 11/08 und vom
18.03-2011 zu 19 U 1 45110 sowie dem Urteil des Landgerichts Bonn vom 12,05,2009 zu AZ: j5
u 7/09,

Ruch dle Kosten für das Navigationsgerät shd In Ansatz zu bringen. Dabei ist zum einen auch
hier darauf zu verweisen, dess sich die Anmietkosten für das Navlgatlonsgerät nach dem
Schwackemietpreisepiegel im normalen Rahmen bewegen. Da das verunfallten Fährzeug auch
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mlt elnem derartlgen Navigationsgerät ausgerüstet wari war der Zedent auqh berechtlgt, ein Navi.
gationsgerät rnlt zu mieten,

Die Klage war jedoch über den ausgeurteilten B'etrag hinaus abzuweisen^ Dies ergibt slch aus
folgenden Überlegungen:

Sowohl die in der Schwackernletpreisliste angesetzten Tarife wie auch die Tarife, die für die Ne-
benkosten lm Sehwaclcemietpreisspiegel enthalten sind, beziehen sich Jewells auf elne Brutto-
preis- Wenn jedoch . wie hler -'der Geschädigte vorsteuerabzugsberechtigt war, so reduzieren
slch selne erforderlichen Mietwagenkosten um den In den Beträgen angesetzten Umsatzsteuer-
anteilen' Dies muss sich auch dle Klägerln ontgegonhalten lassen, da hier der Anspruch nur in
der Höhe abgetreten werden kann, wie er dem Zedenten selbst gegen dle Beklagte zugestan-
den hätte-

Es ist daher aus der Berechnung der erforderlichen Mietwagenkosten der Klägerin in Höhe von
2.209,00 EUR der hlerin enthaltene Mehnruertsteuerbetrag In Höhe von 352,70 EUR abzuziehen,
Daraus ergibt sich ein edorderllcher Mietwagonkostenanteil von 1,856,30 EUR, Unter Berllcksich-
tigung der vorgerichtlichen Zahlung dor Beklagten von 490,00 EUR ergibt sich der ausgeurteilt€
Betrag.

Die Entscheidung über dle Zlnsen folgt aus SS 280 Abs. 1, Abs. 2,296,299 BGB.

Die Entscheidung über dle vorgerlchtlichen Rochtsanwaltskosten folgt ebenfalls aus gg 2g0
Abs. 1 , Abs' 2, 286 BGB und bzgl. der hierauf entfallenden Zlnsen aus g$ 280 Abs, 1, Abs. 2 ,

286, 289 BGB.

Dle vorgerlchtlichen Rechtsanwaltskosten slnd auch erstattungsfähig, Nach Auffassung des Ge-
richtes ist es gerade bei der Flut von Entscheidung zu dem Mietwagenkosten auch einem Mlet-
wagenunternehmen nicht zuzumuten, entsprechende Abrechnungen g€g€nüber den Versiche-
rern selbstständig durchzuftlhren. Der Klägerin war es daher unbenommen, elnen Rechtsan-
walt mlt lhrer Vertroturtg und Durchsetzung der Forderung zu beauftragen.

Bezüglich der Höhe der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten warJedoch eln Abschlag votzu-
nehmen, da auf Grund der in diesem Urteil vorgenommene Tellklageabwelsung die der Klägerln
tatsächllche zustehende Forderung um elne Gebührenstufe niedriger lag, als von ihr in der kla-
ga angesetzt.

Dle Kostenentscheidung folgt aus $ 92 Abs. 1 ZPO: die Entscheidung über die vortäufige Voll-
streckbarkeit folgt aus g 709, 708 Nr. 11 ,711 ZpO.

Mönnig
Richter am Amtsgerlcht



Sch laqworte Urtei lsdatenban k

t_.
L:

[]

Anmietung außerhalb Offnungszeiten

Aufklärungspflicht Verm teter

r Selbstfahrervermietfahrzeug

fl Zeugengeld

n Grobe Fahrlässigkeit

n SchadenminderungsPflicht

I l WettbewerbsrechV-verstoß

{ zustellung/Abholung

I Winterreifen

f Navigatlon

[j Automatik

rl Anhängerkupplung

u Fahrschulausrüstung

u Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

n Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

tl U nfallersatztarif

! Anspruchsgrund

tr Sonstrges

I lniarnotrnnalanfa,,v!er rYvvvrv

I Pauschaler Aufschlag fur Unfallersatz

n Direktvermittlung

X -t Eigenersparnis-Abzug

r Erkundigungspflicht

Li Geringfügigkeitsgrenze

t,l Zusatzfahrer

I S.r'*""ke-Mietpreisspiegel

! fraunfrofer-Mietpreisspiegel

Gutachten

Mietwagendauer

I

fl

I *o Nutzungsausfall

f Rechtsanwaltskosten

{-l Zugänglichkeit

i,l HaftungsreduzierungA/ersicherung

u Rechtsdienstleistungsgesetz

n Bestimmtheit der Abtretung


